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Nutzern kann vor diesem Hintergrund nur gefaten werden,
den Abschluss eines Vertrags über ein kostenpflichtiges
Abonnenrent zu bestreiten und sich nicht durch Drohungen
mit Inkasso odcr rnit Mahnbescheid einschüchtern zu las-
sen6t.

Vl. Fazit

AGB-Klauseln, die den I-Iandel mit virtuellen Gegenständen
oder die Überlassung des Spielaccounts verbieten sollen, sind
nach der hier vertrcrenen Ansicht unwirksam, wenn der
Spieler als Prir,atperson gelegenrlich und nicht wie ein Unter-
nehmer i. S. des $ 14 BGB virtuelle Gegenstände veräußern
oder einen Spielaccount überlassen wil l. Durch diese vermit-
telnde Lösung kann sorvohl den Interessen der Spielteilneh-
mer an einer vlirtschaftlichen Verwertung des Spielergebnis-
ses und an der lvlöglichkeit des Erwerbs bestimmter Spiel-
fahigkeiten u'ie auch der Spielbetreiber an der wirtschaftl i-
chcn Verrvertung des Spiels sclbsr, der Erhaltung seiner
Funktionsfähigkcit und dem Schutz des Spielkonzepts Rech-

nung getragen werden, da die Verbotsklauseln im Falie einer
Verkaufstätigkeit in unternehmerischem Umfang als wirk-
sam anzusehen sind. Ein verbraucherschützendes Widerrufs-
recht besteht zwar in der Regel beim Kauf virtueller Gegen-
stände nicht. Der Verbraucherschutz und der Schutz vor den
Gefahren der Spielsucht legen aber eine weite Auslegung der
Vorschrift des g 138 BGB und eine analoge Anwendung der
Billigkeitskontrolle über $ 315 BGB insbesondere für Fall-
gestaltungen nahe, in denen die Spieler im Laufe des Spiel-
fortschritts mit unverhältnismäßig hohen Kostenforderungcn
konfrontiert werden. In diesem Zusammenhang ist auch dic
Anwendung der Kriterien zu befürworten, die für so ge-
nannte ,,Abo-Fallen im Internet" von der Rechtsprechung
enrwickelt worden sind.

67 Das AG Karlsruhe, NTW-RR 2010, 68, hat eine Anwältin, die irn Auf
trag der Abo-Fallen-Betreiber tätig war, zur Zahlung der gegnerischen
Anwaltskosten veruneilt, da ihr habe bewusst sein müssen. dass die
geltend gemachte Forderung nicht bestehe. Das AG Karlsrube nahm
Beihilfe zum versuchten Betrug an.

I

Professor Dr. Georgios Gounalakis und Wiss. Mitarbeiterin Catherine Klein, Marburg*

Für den Bewerteten geht es um seine digitale ReputationT.
Personenbezogene Daten im Internet können dazu benutzt
werden, ein Persönlichkeitsbild des Betroffenen zu konstruie-
ren8. Mittels Anmeldung über eine beliebige F,-Mail-Adrcsse
kann eine Bewertung auch von Personen eingesehen werden,
die nicht zur Zielgruppe entsprechender Portale gehören und
kein berechtigtes Informationsinteresse haben.

Hingegen berufen sich die Macher des Portals im Fall ,,spick-
mich" darauf, durch die Anonymität der Bewertung eine
Möglichkeit für die Schüler zu schaffen, ihren Lehrern ein
Feedback zu geben, ohne Angst vor Konsequenzen bei der
Notengebung zu habene. Für die Position der Betreiber strei-
tet die für die freiheitlich-demokratische Grundordnung
schlechthin konstituierende Meinungsfreiheit des Art. -5 I l
GGl0. Die Bedeutung der Meinungsfreiheit im Inrernet, aber
auch das Gefahrenpotenzial dieses Mediums zeigten sich

Der Autor Gounalakis ist Professor für Bürgerliches Recht, Internatio-
nales Privatrecht, Rechtsvergleichung und Medienrecht, Direktor cles
Instituts für Rechtsvergleichung sowie der Forschungsstelle für Medicn-
recht und Medienwirtschaft an der Philipps-Universität in Marburg.
Die Autorin K/elz ist dort wissenschaftliche Mitarbeiterin.
Die AOK plant zum Beispiel bis 2010 einen ,,Arzt-Navigator" zur Arz-
teDewertung.
Vgl. nur www.ratemyprofessors,coml www.lawyerratingz.cöm.
BGH, NJ\7 2009, 2888; OLG Köln, MMR 2008, 672 = K&R 2008.
540l' LG Kö/4, KErR 2008, 1 88 = BeckRS 2008, 04451.
LC Berlin, MMR 2007, 668 = DuD 2007 , 784; LG Regensburg, A(I'
2009 , 17 S = BeckRS 2009, 08248.
Vgl. Pressemitt. des Berliner Beauftragten für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit v. 22. 4. 2008. abrufbar unter htto://www. datenschutz,
berlin.de/content/nachrichten/pressemitteilungen n2-04-2008.
Vgl. dazu Schmitz/Laun, MMR 2005, 208.
Krleg, jurisPR-ITR 1312008, Anm. 3; Schneider, FR v.22./23. 8. 2009,
abrufbar unter http://www.fr-online.delin-und_ausland/politrk/aktuell/
?em_,cnt=1894090&.
BVerfGE 1,20,274 (305) = NJW 2008, 822; Greuelschtudel, MMR
2008.644 /645\.

So der Betreiber des Portals Keller im Interview mit der SZ v. 11..1.
2008, abrufbar unter http://wwwsueddeutsche.de/jobkarriere/
481435 794ltextl.
BYerfGE 5, 85 (205) = NJw 1955, 1.393; BVerfCE 7, 198 1208) =

Vrüf  1958,257; st .  Rspr.
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Zu | äss i g keit von perso ne n bezogenen Bewertu n gsplattformen

Die,,Spickmich"-Entscheidung des BGH vom 23. 5.2009

Neueste Erscheinungsform des Web 2.0 sind Bewertungspor-
tale, in denen die Nutzer Leistungen bestimmter Berufsgrup-
pen personenbezogen evaluieren, zum Beispiel die Leistun-
gen von Lehrern, Hochschulprofessoren, Anwälten oder Arz-
ten. Personenbezogene Bewertungsportale werfen recht-
l iche Fragen im Hinbl ick auf  Persönl ichkei ts-  und Daten-
schutz im Spannungsfe ld mi t  den Kommunikat ionsfre ihei -
ten auf. Nachdem der BGH mit Urteil vom 23. 6. 2009 die
vorinstanzlichen Entscheidungen zu dem Lehrerbewertungs-
portal ,,spickmich" im Wesentlichen bestätigt hat, soll der
folgende Beitrag Zulässigkeitsvoraussetzungen und recht-
l iche Grenzen personenbezogener Bewertungsportale an-
hand der  L in ie der  Rechtsprechung aufzeigen.

L Problemstellung

Es ist zu erwarten, dass sich in Zukunft viele Berufsstände
verstärkt der Online-Evaluation stellen müssent. Als Vorbild
dienen oft Poqtale aus den USA, wo schon seit längerem auf
diese Weise bewertet wird2. Umso dringender erscheint eine
Klärung der rechtlichen F'ragen des Phänomens ,,social sco-
ring". In Literatur und Öffentlichkeit haben die Bewertungs-
plattformen für eine medienwirksame Diskussion gesorgt
und schon mehrfach die Gerichte beschäftigt. Am 23. 6.
2009 rvies der BGH die Revisionskiage einer Lehrerin aus
Nordrhein-Westfalen, die sich gcgen ihre Bewertung auf der
Seite rvww.spickmich.de wehrte, zurück3. Auch Hochschul-
professoren hatten bisher mit ihren Klagen gegen die Evalua-
tion ihrer Lehrveranstaltungen auf der Seite www.mein-
prof.de keinen Erfoiga. Allerdings verhängte der Berliner
Datenschutzbeauftragte im April 2008 ein Bußgeid wegen
Verletzung datenschutzrechtlicher Bestimmungen gegen die
Betreiber der Seites,

lm Unterschied zu Produktbewertungsplattformen5 weisen
personenbezogene Bewertungsplattformen ein höheres Kon-
fliktpotcnzial auf. Es kollidieren das Persönlichkeitsrecht aus
Art. 2 I i. V. mit Art. 1 I GG des Bewerteten mit der Mei-
nunesfreiheit aus Art. .t I 1 GG der Nutzer.

10
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zuletzt bei den Demonstrationen nach den lüahlen im lran,
als die Berichterstattung vor Ort zeitweilig nur über Portale
wie ,,rwitter" und ,,YouTube" erfolgen konnte11.

ll. Spezifika einer Online-Veröffentlichung

Das Problem einer möglicherweise rufschädigenden Darstel-
lung stellt sich auch bei in Schülerzeitungen abgedruckten
Beliebtheits-Skalen oder Sammlungen von Lehrer-Sprüchen.
Im Unterschied zu einer solchen Print-Veröffentlichung haf-
ten dem Medium lnternet jedoch einige Besonderheiten an,
die eine Modifikation der Abwägung zwischen Persönlich-
keitsrecht und Meinungsfreiheit rechtfertigen können.

Im Gegensatz zu Druckerzeugnissen mit begrenzter Auflage
entfalten online gestellte Inhalte eine weltweite Breitenwir-
kung12. Die schnelle Auffindbarkeit von einzelnen Informa-
tionen in den Datenmengen des Internets über Suchmaschi-
nen führt dazu, dass eine Information auch von Personen
ermittelt werden kann, die kein unmittelbares Sachinteresse
daran haben. Eine Online-Veröffentlichung kann so für den
Betroffenen eine Prangerwirkung entfaltenl3. Im Internet
veröffentlichte Bewertungen sind durch ihre Anonymität ge-
prägt. Der Bewertete hat auf durch ein anonym€s !(erturteil
implizierte Kritik keine direkte Reaktionsmöglichkeit. On-
ünä-Veröffentlichungen zeichnen sich darüber hinaus durch
ihre besondere Dauerhaftigkeit aus1a. Eine einmal im Inter-
net veröffentlichte Information ist noch lange abrufbar, denn
auch nach ihrer Löschung kann sie über Online-Archive
, weiterhin eingesehen werdenls.

E-Mail-Adresse versandt wird. Nach Login kann der Nutzer sein Profil
gestalten, sich mit anderen Nutzern als !'reunde verbinden und Nach-

richten austauschen.

Über die Funktion ,,Lehrerzimmer" k<innen l,ehrerprofile mit Nach-
namen sowie Unterrichtsfächern angelegt und eingesehen werden. Diese
können dann mit der Notenskala 1-5 in den Katqgorien ,,guter Unter-
richt", ,,cool und witzig", ,,fachlich kompetent", ,'motiviert", ,,fairc
Noten", ,,faire Prüfungen", ,,menschlich", ,,gtrt vorbereitet", ,'vorbild-
liches Auftreten" und .,beliebt" bcwertet werden. Ab zehn vorliegenden
Bewertungen wird für jede der Kategorien eine Note angezeigt und eine
Gesamtdurchschnittsnote errechnet. Diese erscheint mit \amen dcs

Lehrers. Schule. Schulort und F'ächern neben einem Comic-Konterfei,
welches umso freundlicher gestaltet ist, ie besser clie Durchschnittsnote
ausfällt. Ferner können Zitate des Betrcffenden eingestellt und die
Bewertung in Form eines Zeugnisses ausgedruckt werdcn. Einträge, dic
einen Lehier in jeder Katcgorie ausschließlich mit der Note 1 oder nur

mit der Note 6 bewerten, fließen nicht in die Gesamtbewertung ein. Es

sibt außerdem einen Button ,,Hier stimmt was nicht", über den Nutzer

äie Betreiber auf Unregelmäßigkeiten hinweisen können. !(ird inner-

halb von zwölf Monaten keine Neubewertung eines Lehrers vorgenom-
men, werden die früheren Bewertungen und Zitate gclöstht.

1. Die Entscheidung der Gerichte im Fall ,,spickmich"

Eine Lehrerin, die auf www.spickmich.de mit der Note 4,3

bewertet wurde, ging zunächst erfoiglos im einstweiligen
Verfügungsverfahren gegen ihre Bewertung vor21. Anschlie-
ßend machte sie im Hauptsacheverfahren erneut einen An-

spruch auf Löschungbzi. Unterlassung der.Nennung ihres

Namens, der Schule, Unterrichtsfächer und ihrer Bewertung
auf der Internetseite des Portals geltend. Sowohl LG als auch
OLG urteilten. dass das Persönlichkeitsrecht der Lehrerin
und datenschutzrechtliche Bestimmungen durch die Bewer-
tungsmöglichkeit nicht verletzt seien22.

Diese Linie der Rechtsprechung wttrdc vom BGH mit Llrteil

vom 23. 6. 2009 bestätigt23. Der VI. Ziuilsenat entschied,

dass der betroffenen Lehrerin kein Anspruch auf Löschung
ihrer Daten oder Unterlassung der Verijffentlichung zustehe.

Im Rahmen der Abwägung mit dem Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung der Klägerin sei clie Ktlmmunika-
tionsfreiheit höher zu gewichten2a. Die bctroffene Lehrerin
hat nun gegen das BGH-Urteil Verfassungsbeschwerde erho-

ben25.

2. Löschungsanspruch aus S 35 ll 2 Nr.1 BDSG

Die klagende Lehrerin macht einen Anspruch auf I-öschung
ihres Pöfils geltend. Nach $ 35 II 2 Nr. 1 BDSG ist dieser
gegeben, wenn die Speicherung der entsprechenden Daten

in"zulasiig ist. Name, Schule und Unterrichtsfächer sind als

Einzelan{aben über persönliche und sachliche Verhältnisse

Krit. Kreye, SZ v. 18. 6. 2009. abrufbar unter http://wrvw.suedcleut-
sche.de/politik/9 50 I 47 2 48 5 I textl .
Dix, DriD 2006, 330 

1.33111; 
Gounalahis/ Rhode, Persönlichkeitsschutz

im Internet,2002, Rdnr. 1.
Vgl. dazu f V"4Cn ß{ 6 5 (7 2\ = NJ\( 2002, 7 47 ; Härti ng, CR 2009,
21, {23).
Seiiz.in: Hoeren/Sieber,Hdb. Multimedia-Rccht, Losebl., 22' Erg'-Lfg'
(Stand: Juni 2009)' Teil 8.2 Rdnr. 62.

L5 batthaÄen/Roggenkamp, K&R 2008, a03 (a04); Greue/Schärdel,
MMR 2008. 644 (648\.

i,Die Tatsache, dass Online-Veröffentlichungen einen größe-
ren potenziellen Rezipientenkreis haben, kann aber für die
Abwägung zwischen Persönlichkeitsrecht und Meinungsfrei-

,:,'.heit nicht ins Gewicht fallen. Auch Printmedien müssen dem
Persönlichkeitsschutz unabhängig davon Rechnung tragen,
obsie eine niedrige oder hohe Auflage haben15. Zwat birgt

rdas Internet durch seine weltweite Abrufbarkeit ein hohes
,Gfahrenpotenzial für das Persönlichkeitsrecht' Andererseits
:wird die Breitenwirkung des Mediums durch seine starke
,Fragmentierung relativiJrt. Ein Nutzer muss sich aus dem

lSprlttu- d., int.rn.ts erst die für ihn relevante Information
t, lierausfiltern. Seinem Rezeptionsverhalten sind dadurch fak-
i, tische Grenzen gesetzt. Auch die Anonymität der Außerun-

gen ergibt kein anderes Abwägungskriterium, denn diese
,iind vorn Schutz der Meinungsfreiheit umfasstlT.

Allerdings kann die besondere Dauerhaftigkeit von Online-
Veröffentlichungen im Rahmen der Abwägung dann eine
Rolle spielen, wenn das Informationsinteresse an einem be-
stimrnten Bewertungsprofil im Laufe der Zeit weggefallen ist
und die Gewichtung deshalb zu Gunsten des Persönlichkeits-
schutzes ausfällt18. Der Möglichkeit, dass sich jeder online

sestellte Informationen beschaffen kann' wird dadurch
Rechnung getragen, dass bei reiner Neugier das Informa-
tionsinteresse regelmäßig geringer gewichtet wirdie.

1.L
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'r Im Fall des Portals www.spickmich.de fällt so bei der Abwä-
,' gung der Umstand ins Gewicht, dass die Bewertungsprofile

nictit tib.r Suchmaschinen auffindbar sind und der Zugang
nur über Registrierung mit E-Mail-Adresse und Eingabe von
Schul- und Lehrernamen erfolgtz0. Insgesamt ist den Beson-
derheiten des Internets innerhalb des normalen Anspruchs-
aufbaus Rechnung zu tragen.

lll. Lehrerbewertung auf www.spickmich.de

Auf der Seite www.spickmich.de können sich Schüler unter Angabe
einer E-Mail-Adresse, ihres Schulorts und eines Benutzernamens regis-
frieren. Dann erfolgt die Freischaltung eines Nutzerprofils, indem dem
.Benutzernamen ein Passwort zugewiesen und dieses an die angegebene

Härtins. CR 2009,2l (23).
BGH, IjJw 2009, 288s 12892j; Ballhausen/Roggt:nkamp' K&R 2008'
403 &06\.
Hörting, CR 2009, 21. (24).
BverföE 101, 361 (391) = NJ\ü 2000, 1021; ßverfG, NJ\ü 2000'
2t90.
BGH, NrW 2009,2888 (28e2\.
vel.'Li Ka/n, Mtr.lR 2007. 729 = zuM 2008, 731 oLG Kijln.
NJ\ü-RR 2008, 203 = K&R 2008, 40.
fÖ Xaln.K&R 2008. 188 = BeckRS 2008, 04451; OLG Kri/a' MMR
2008,672 = K&R 20()8. 540.
BCH, NJW 2009.2888.
uGH, NJ\r 2009,2888 (2891 ft.).
Az. 1 BvR 1750109.
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der berroffenen Lehrerin personenbezogen Daten i. S. des
$ 3 I BDSG. Auch die einzelnen Bewertungen als Werturteile
fallen unter den Begriff der personenbezogenen Daten26. Die
Erhebung, Verarbeitung und Nuüung von personenbezoge-
nen Daten zur Ubermittlung ist gem. $ 4 I BDSG nur dann
zulässig, wenn eine Einwilligung des Betroffenen oder ein
gesetzlicher Erlaubnistatbestand vorliegt. Da eine Einwil-
ligung der betroffenen Lehrerin offensichtlich nicht vorliegt,
kann sich die Zulässigkeit der Speicherung nur aus den
$$ 28 ff. BDSG ergeben.

a) Medienpriuileg des $ 41 BDSG. Einer grundsätzlichen An-
wendung des Bundesdatenschutzgesetzes auf Bewertungspor-
tale könnte allerdings S 41 BDSG enrgegenstehen2T. Dieses so
genannte Medienprivileg befreit Presseunrernehmen bei der
Datenerhebung, Verarbeitung und Nutzung zu eigenen jour-
nalistisch-redaktionellcn Zrvecken von den srrengen Anforde-
rungen des Datenschutzrechrs und gewährleistet dadurch die
Presscfreiheit aus Art. 5 I 2 GGr8. Die Anwendung des g 41
BDSG erfordert jedoch, dass die Daten zu eigenen journalis-
tisch-redaktionellen Zr,r'ecken erhoben werden. Auf der Seite
www.spickmich.de rverden die einzelnen Bewertungen als
Durchschnittsnote rviedergegeben. Es wird ein mathemati-
scher Mittehverr errechnet, wobei keine redaktionelle Auf-
bereitung durch die Plattformbetreiber erfolgt, indem etwa
die abgegebenen Bewertungen der Vorbereitung von Textbei-
trägen dienen. Der Zweck der Erhebung beschränkt sich nur
auf die Wiedergabe eines Durchschnittswerts ohne iournalis-
tisch-redaktionelle Gestaltung, weshalb das Medienprivileg
auf Bewertungsportale nicht anwendbar ist2e.

b1 Abgrenzung zwiscben g 28 und S 29 BDSG. Im Fall
,,spickmich" hatte das Berufungsgerichr die Zulässigkeit der
Bewertungen noch am Maßstab des g 28 I BDSG beurteilt3O.
Dieser kommt zur Anwendung, wenn personenbezogene Da-
ten zu eigenen Geschäftszwecken erhoben und übermittelt
werden. Die Datenverarbeitung muss dabei bloßes Hilfsmit-
tel zur Erfüllung eines eigenen geschäftlichen Zwecks sein,
wie zum Beispiel das Erheben von Kundendaten zu dem
Zweck, einen Kaufveftragzv erfüllen.l1. Hingegen setzt ä 29
BDSG das geschäftsmäßige Erheben der Daten zu übermitt-
lungszwecken voraus. Hierbei stellt die Datenverarbeitung
selbst das geschäftliche Interesse dar32. Das Erheben dei
einzelnen..Bewertungcn auf der Seite wr.r'w.spickmich.de
dient der Übermittlung an die registrierten Nutzei zur Befrie-
digung deren Informationsinteresses und hat keinen darüber
hinausgehenden Zweck. Es soll keinem eigenen Interesse
dienen, wie zum Beispiel dazu, mit den Betroffenen in Kon-
takt zu treten33. Somit ist nicht g 28 I BDSG, sondern $ 29
BDSG einschLegig34. Das Bewertungssysrem auf www.spick-
mich.de ist auf eine gewiss.e Dauer angelegt und auf wiäder-
holte Datenerhebung und übermittlung ausgerichtet, so dass
es sich um eine geschäftsmäßige Datenverarbeitung i. S. des
$ 29 I BDSG handelt3s.

c) g 29 I BDSG. Name, Schule und Unterrichtsfächer der betroffenen
Lehrerin waren aus der Schulhomepage zu entnehmen. Sie entstammen
damit aus allgemein zugänglichen Quellen i. S. des g 29 I 1 Nr. 2 BDSG
und ihre Erhebung sowie Nutzung ist grundsätzlich zulässig. Der BGH
prüft die Zulässigkeit der Speicherung aber im Zusammenhäng mit den
Bewertungen35. Demnach ist die Speicherung des Bewertungsprofils
dann zulässig, wenn die betroffene Lehrerin kein schutzwürdigei Inte-
ressc am Ausschluss der Darenerhebung bzw. Speicherung har, !i 29 I 1
Nr. 1 BDSG. Im Rahmen des Tatbestandsmerkmals ,,schutzwürdiges
Interesse" ist trotz fehlender Verankerung im \üfortlaut der Vorschiift
eine Abwägung zwischen den Interessen der verantwortlichen Stelle
und denen des Betroffenen durchzuführen37. Die obiektive Wertord-
nung der Grundrechte entfaltet über die Einbruchstelle dieser Interes-
senabwägung mittelbare Drittwirkung3s. Es stehen sich das allgemeine
Persönlichkeitsrecht der Lehrerin in Form des informationellen Selbst-

bestimmungsrechts aus Art. 1 I, 2 I GG und die Kommunikationsfreii'
heit der Plattformbetreiber aus Art. 5 I GG gegenüber, die in einer
Abwägung zu gewichten sind.

d) Konfligierende Rechtspositionen. Das allgemeine Persön.
lichkeitsrecht schützt die Selbstbesrimmung, Selbstbewah-
rung und Selbstdarstellung des Einzelnen3e. Insbesondere
soll leder darüber bestimmen können. wie er sich Dritten
und der Öffentlichkeit gegenüber darstellta0. Daneben garan-
tiert das Persönlichkeitsrecht in seiner Ausprägung als Recht
auf informationelle Selbstbestimmung die Entscheidungsfrei-
heit des Einzelnen darüber, *rnn ond'in welchen Grenlen er
seine Daten preisgibtal.

I)as durch die Veröffentlichung von personenbezogenen Dai
ten betroffene informationelle Selbstbestimmungsrecht der
Lehrerin kollidiert mit der Meinungsfreiheit der Nutzer aus
Art. 5 I 1 GG und der Rundfunkfreiheit der Plattformbetrei
ber aus Art. 5 I 2 Llt. 2 GGa2. Es ist insoweit zu differenzie-
ren: Die Nennung yon Namen, Fächern und Schule stellen
dem Beweis zugängliche Tatsachenbehauptungen dar. Tatsa-
chenbehauptungen sind nur dann von Art. 5 I 1 GG ge-
schützt, wenn sie Voraussetzung für eine Meinungsbildung
sind oder sich mit dieser vermengen43. Dies ist bei den ent-
sprechenden Angaben der Fall, denn nur mittels Namen,
Schule und Fächern können die Nutzer den Lehrer über die
Schul-Funktion finden und bewertenaa. Bei den Bewertungen
handelt es sich hingegen um von Art. 5 I 1 GG geschützte
Werturteile. Auch wenn den Kriterien ein Tatsachengehalt
immanent ist, überwiegen wertende Elemente. Damit steht
dem Persönlichkeitsrecht der bewerteten Lehrerin die Mei-
nungsfreiheit aus Art. 5 I 1 GG entgegen.

e) Abwägung. Die konfligierenden Rechtspositionen sind im
Rahmen einer umfassenden Güter- und Interessenabwägung
zu gewichten. Dazu ist zunächst die abstrakte \üertigkeit der
sich gegenüberstehenden Rechtspositionen und dann die
konkrete Eingriffsintensität zu ermitteln.

Das informationelle Selbstbestimmungsrecht ist nicht
schrankenlos gewähdeistet. Der Einzelne entfaltet seine Per-

BGI{, NJ\ü 2009,2888 (2890);Dammann,in: Sitnitis, BDSG, 6. Aufl,
(2005), S 3 Rdnr. 12. Gola/Schomerzs, BDSG, 9. Aufl. (2007), g 3
Rdnr. 6.
So Greue/Scbärdel, MMR 2008, 644 (648\; Ploog, CR 2007, 668
(669); offenlassend PeiferlKamp, Z\JM 2009, 185 ( I 85).
Walz, in: Simitis (o. Fußn. 26), g 41 Rdnr. 91 Gola/Schomerus (o.
Fußn.25), g 41 Rdnr. 4.
BGH, NJIü 2009, 2888 (2890); i. E. auch Ladeur,RdJB 2008, 16 (32).
Vgt. OtG Kölz, MMR 2008,672 = K&R 2008, 540 (543).
Simitis, in: Simitis (o. Fußn. 26), g 28 Rdnr. 22; Gola/Schomerus (o.
Fußn.25), g 28 Rdnr. 4.
Ehmann, in: Simitis (o. Fußn. 261, S 29 Rdnr. 15; Gola/schomerus (o.
Fußn.26), g 28 Rdnr. 4, g 29 Rdnr. 2.
Gola/Schotnerus (o. Fußn.26), $ 28 Rdnr. 4.
BqH, NJW 2009,2888 (28971; Ballhausen/Roggenkamp, K&R 2008,
403 (407\.
Ygl. Ehmann, in: Sitnitis (o. Fußn. 261, g 29 Rdnrn. 49 ff.; Gola/Scho-
merus (o. Fußn. 26), g 29 Rdnr. 4.
BGH, NJ'0tr 2009,2888 (28911.
Ebmann, int Simitis (o. Fußn. 26), S 29 Rdnrn. 159 ff. m. w. Nachw.;
Gola/Schomerus (o. Fußn. 26),9 29 Rdnr. 10.
Vgl. dazu $4L BVeiGE 7,1,98 (204tt.\ = NJ'W 1958, 257; Herdegen,
in: MaunzlDürig, GG,' Losebl. (Srand: Jan. 20091, 1.;:t. 1 lil
Rdnrn. 59 ff.; Gounalakis/Rhode (o. Fußn. 12), Rdnr. 189.
Pieroth/Schlink, StaatsR II,24. Aufl. (2008), Rdnr. 373.
BVerfG E 3 5, 202 (2201 = NIW 1973, 7226.
|lyrfcP eJ, t (+)l NJw 1984, 41,e; BVerfGE 113, 2e (46) = NJIü
200 S, 1917 ; BVerfGE 1r8, 168 ( I 84) = NNr 20 07, 2464.
So auch u. Coelln, in: Festschr. f. Bethge, 2009, 5.271 (276\. Der ver-
fassungsrechtliche Rundftinkbegriff ist weiter als der einfachgesetzliche
Rundfunkbegriff nach RSIV, Vgl. dazu Gounalakis/Zagrrrral Medien-
konzentrationsR. 2008. S. 3 ff.
B:lgrfcq 91,1 (8) = NJw 1e83, 141,5; BVefGE e4, 1 (7) = NJw
1,996, 1529.
Y gl. Ballhausen/Roggenkamp, K6dR 2008, 403 (405).
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I t
l# 'onlichkeit inncrhelb der sozialen Gemeinschaft und muss Anonymität seiner Nutzung aus56. Müsste sich der Au-
l' " Ernschrenkrmgcn seines Rechts auf informationelle Selbst- ßernde vor den Konsequenzen der Zuordnung eines 

.Sfert-

besdmnung d-nn hinnehrnen, wenn diese von hinreichenden urteils zu seiner Person fürchten, gäbe es keine freie geis-
Gründen dcs C'erncinwohls getragen sind, die in einer Ge- tige Auseinandersetzung. Eine solche Beschränkung ist mit

I samtabwägug überwiegen4s.Auch die Meinungsfreiheit des der Bedeutung des Art. 5 I GG für die freiheitiich-demo-
; An. 5 I I GG unterliegt den in Art. 5 II GG genannten kratische Grundordnung unvereinbarsT. Ebenso ist für den
i khranken. Schutz der Bewertungen als 

'Werturteile 
unbeachtlich, dass

i  r . . ,
I tur dte Abwagung ist bedeutsam, welche Sphäre des Persön- 

das Bewertungssystem keine aussagekräftige Lehrerevalua-
j  

, .  '  '

: rrchkerrsrechtsschutzes betrotten lsr-". r.le rnrrmspnare lsr 
tion gewährleistet' Die Meinungsfreiheit ist nicht auf in-

l r

I aDsorut gescnützt, während die privat- ooer )ozrarspnare 
haltliöh obiektivierbare \Terturteile beschränkt58' Über die

, qq-q.g.iüb., nui einen abgeschwächte' s.r,"i, !."i'.rt"r ffi:'l':f ;|ä'|t"t3:*,;'TiäJ:ä,5jlffL.fflj;, Die Bewernrng durch fachb-ezogene Kriterren wie ,,guter Un- ausschließen.. terricht', .faire Prüfungen" und ,,gut vorbereitet" beziehen
sich auf die Qualität der beruflichen Leistung des Bewer- Insgesamt wiegen in der Abwägung die Kommunikationsfrei-
rungsobfekts und betreffen damit die so genannte Sozial- heiien höher als das persönlichkeitirecht. Der Datenerhebung
sphäre. Hingegen sind Bewertungskategorien wie ,,cool und und Speicherung durch das Bewertungsportal stehen damit
rvitzig". .beliebt' oder ,,menschlich" eindeutig auch mit der keine ichutzwtlidigen Interessen der Lelirerin gegenüber, so
Person des Bewerteten verknüpft. . Es _werden Eigenschaften dass die Speicheruig zulässig ist. Ein Anspruch äu] Löschung
er-aluiert, die sich nicht nur auf die Berufsausübung bezie- aus $ 35 tt Z Nr. 1 BDSG sc,heidet ausse.-In der Pressemittei-
hen. Gerade bei Lehrern ist jedoch davon auszugehen, dass lung zum Uneil betont der BGH allerdings, dass die Abwä-
ihr Auftreten gegenüber einer Klasse immer auch von einer gu"; für jeden Einzelfall stattfinden muis60. Je nach Aus-
persönlichen Komponente_ mitbestimmt wird. Lehrer sind gestältung des Bewertungsportals sind damit auch Fälle denk-
Rollenvorbilder für ihre Schüler. Sie geben im Schulalltag 6ar.indenenderpersönlichkeitsschutzübcrwiest61.
bewusst über ihr Verhalten auch persönliche Eigenschaften
preis. lamit wird auch durch solche gemischten Kriterien 3. Unterlassungsanspruch aus SS g23 ll, 1004 BGB ana-
wegen der Besonderheiten im schulischen Wirkungskreis nur log i. V. mit S 4-l BDSG
in die Sozialsphäre eingegriffena8.

Beeinträchtigungen dieser sphäre sind zulässig, wenn ein Daneben prüft der BGH einen Anspruch auf unterlassung

entsprechendes Informationsinreresse der öffenllichkeir be- der veröfientlichung der Daten duröh Übermitt]ung 31-d1ö
stehtae. Ein grundsätzliches Informationsinreresse bezüglich Nutzer aus $$ 823 II' 1004 BGB analog i' v' mit $ 4 I BDSG'

der Qualität des Unterrichts besteht - unabhängig von der $ 4 I BDSG könnte als schutzgesetz verletzt sein' wenn we-
g zur Datenübermittlung noch ein ge-

Aussagckraft -eines solchen. Bewertungssys- setzlicher Erlaubnista-rbestand vorliegt. o.u.1 iri ä. Üu?.rarsacn'cnen'il;;ä;ä" .i'ä' 
"'"r.i'.ä"ä;';ilä;- der eine E'inwi ll igunl

rems - zumindest für Eltern, Schüler und Lehrer. Eine Bewer-
tung kann den rvrernungsausrauscn unter Schulern tordern mittlung getrennt von Erhcbune und Soeicherung der Daten

und Ertern zur L^emeruns orenen. t)ie bewerteten Lehrer :,.:."b::ifh:% ?tt"*$ltt|t-1*,jtd..Y,.b..'':::l;:|,r::f:tt:;ru'ö' urs*srr' vrs urwqL:::::::: 
sich nach $ 29 II BDSG. Der die Bewertungen aufrufendeerhar'�eneinFeedback'ä,liifi:l':;j;l,,5Tiiri#ffi; 
*fj'nltntr*ä:l#f;äHTä{at*:läälnT i*und l(onnen so cen ulal

i:I.":l11cll': Tl T-::y-:1i19?-".1,:jpSiiT- ,ll:i':H Betroffäen kein schutzwürdiges Interesse entgegenstehen,
aur dresen InteressentenKrets DescnranKt; vrelm€nr-Ttli^:1tl 

$ 29 II 1. Nr. 1,2 BDSG. Demärsten Erforderniisieht r.honjeder unter Angabe einer E-Mail-Adresse registrreren lassen. ",.----

Der BGH hat diese Tatsache nicht für ausschlag;;.ä;;ili- dreTunktionsweise des Internet-Bewertungsportais entgegen'

ten. Fr geht davon aus, dass die Hürden tr'".T:: ?;r^At ä,';'::l'ß::i:t,f iXS'u*J,..1i,#j""äTIä:,t"J,'#ä:fr:
nämlich Kenntnis von Name und Schule des I. ,  I  r . , .  r  . , ,  { 1  n :  D  - ' e n r 9 ß l e r l n i x  s t e h t . w ü r d e r n ^ n ' $ z g l r r x r .  I s o s c 6 z d e m w ö r t l a u t
'T-'9.':l':::l:l'::1,:ii:::]',,t11; 

71'^,"'l'jllc^'Jlf i:i- nach anwcnden, käme man zu eincr Unzulässig,keit der Da-
:.^T]'^'f^1tt:,"^qii:ti:Jj:'^:l:-t]:f.]X:enselnsaDe 

auI oer tenübermittlu'g;'. Di. Einrichtung eines Beweitunsssystems
)elte oder bel elner Jucnmascnlne aDrulDar,

Gerade Lehrer,  die im öffent l ichen Dienst tät ig sind und * ,"" ' i *" , t (-r)=.J*r9!. !1?;!verfcE78,7718s)=NJ\ü
täglich mit ihren Schülern kommunizieren, müssen sich auf ^. l|-?',-t9tt;BGH,NJw-20-0e,.2888 {2891)'
eine Beobachtung und B;;;;t ir,,., v.,r,"üÄ";;;;J- * 

I1tid;:tri!:{:fti:ifln!l;l1f|r,älu'',$823Rdnr 
87iGounata-

len52. Ein Eingriff in ihre Sozialsphäre wäre nur dann rechts- 47 BVerfG, NJw 2000, 2i89; BGIIZ 73, 120 (124) = NJ\/ 1979, 647;
widrig, wennäadurch eine Stigmatisierung, soziale Ausgren- .^ BGH,NNq !29!,1199,!"!qndtQ?r91t (o. Fußn.45)' $ 823 Rdnr' 96'

,ungäd., ?rangerwirkung eäeicht yylä9"..Dies ii bei 19 
tSffi:rf,,'^;*XjX',i,;,i1tijt-tJ*]rrr.

einer schlechten Bewertung nicht der Fall; für die Nutzer ist s6 nöC,N1w2009,i888 (2g931.."
die mangelnde Objektivität des Lehrerbewertungssysrems er- 1! FG.HTryJY 2_009, 2888_(28921.
kennbarlDie absoiuten Grenzen des rechtlich r,llli:lp,.l o:l |f i,tli,"'##Y;9,(;rääuär1?t,o,iii,äf';irt;, 61e (620); BGHZ
der Bewertung auf einem_ online-Portal sind jedenfalls dann 

"" 
iät,266 (269) = NJw 2005, 5ez.

überschritten, wenn in der konkreten Bewertung eine un- 54 Vgl.dazuGounalakis/Rhode(o.Fußn. 12),Rdnr.256rn.w.Nachw.
sachliche Schmähkritik, Formalbeleidigung oder Verletzung ls- s-o^qcl!Q{rNJY1009.2-888t28e2)'

der Menschenwürde lie.gt. Dann *.ar{4a"s Persönlich.kensl ]t BEyl,NjV?33?:ittir',tr\?r?r);,Bashausen/Rogsenkamp,Ks(R2008,
recht in seinem Menschenwürdegehalt betroffen und eine 4u g06).
rechtswidrige Verletzung ohne weitere Abwägung zu beja- :q PqH, Nlw 2099,?|qq \28931; Staufealura 2009, 549 (.i51)'

hensa. Die."Benotuns dei betroffenen Lehrerin"mlt +,: fallt :3 f,,".,f;;jl{yr2.3faff^{.'?!?1J4v.23.6.200e
aber unter keine dieser Kategorienss . 6r Karger,NJw H. 28/2009, S. xvl.

Erwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Anonymität f3 3"'?tJ.t#'.fff?r:;:':t;lfljr';,t!:r);it',j;1,?ofS,i'i;or, t*
der Bewertungen. Das Internet zeichnet sich durch die 907).



/.-ra),: 570 NJW 9/2ot o
Aufsätze GounalakiVKlein, Das,,Sptkmrch,,-Urtejl des BGH

rvird aber erheblich erschwerr, wenn man. für jede Bewertung
die Einwilligung des Bemoffenen einholen Äuss. Kritisch!
od.er ne_gative_Bewertungen könnte es dann so gut wie nie
geben. Sowohl $ 29 n 1 Nr. 1 lit. a als auch g Zq-[ + BOSC
sind daher im Hinblick auf Art. 5 GG verfa"ssu.,gskonfoim
auszulegen6a.

konkretisiert werden, die unabhängig von der einzelnen por-
ralausgestaltung gelten.

1. Die grundsätzliche Bewertungsmöglichkeit auf
einem Online-portal

rn einer Gesamtabwägung ist anschtießend zu,ermirteln, ob 3,f *'rä]üf 
d:'rtääTg:ihJ:ärt.rfi:rälf.Trffl 

il:*der Persönlichkeitsschutziine Einschränkung der Y.ilu;;l- pä*orr.rrr..lä..ir'a""öä*erreten in F'rm seines Rechrsund Informationsfreiheit erforderlich macht"und die betiäl "i?"infor*"rion"ii. S.t6rtb.rtirn_ung steht damit die N{ei_fene Lehrerin ein ,,schutzwürdiges Interesse,,,am. eurrJtu* lingrfr.lh.it der Nutzer gegenüber. Durch die Tatsacheder übermittlung hat. Das persönlichkeitsie.ht a..ü.t-roff._ äJr'-g.*..rurr*f ;;;; önline_portal wird in der Regelnen l,ehrerin stcht dem Informationsinteresse de, portalnut_ itlr. g.g.n i", persOnächkeitsrecht verstoßen, wenn diezers entgegen' Ausschlaggcbend für ein Übe-rwie-gen des In- ü.r"nürr? ratijr..it "iir".ra ,".rili.her Kriterien bewertetformationsinteresses sinä nach Ansicht cles BGHia, R;fi *rrä;;.'ä.a."i?.ir'riää'?ircraings Internet_Seiten, bei de_trierungserfordernis, die geringe Aussagekraft d., B.*er-t'ur,- "., ai. B;;;-;ö#j;kie gezielt diffamiert werden, wiegen, die die Lehrerin nur in ihrer Säzialsphar..brtr.ifrn, t.i'a.n noch vor?"r7.*'e"irtierenden portalen www.ror_sowie die Zulässigkeit der Datenerhebung6s'..Kontt.t. ü.1 ä*igtUn...o* una-*on_.dontdatehim.com, auf denenstände, die eine Prangerwirkung im fall {1 !.troff.*" X".iU""." Ur* f"Jrruni. Or*.rr.r wurden. Ein Bewer-Lehrerinergeben,wurdinnicl.rtvärgetragen.,Die.Dateltb*- 
iuirrrrrrr- ist immer J"rrn uon vornherein unzulässig,mittlung an die Portalnutzer ist damit 

*nach 
$-29 rr gDic *."1 ilr- eine Formllb.Liaigung, Angriff auf die Men-zulässig; ein Anspruch aus gg 823 II, 1004 BGIB analog i.V ,.ilr.üra. oder eine S.l_ahurrg der Bewerreten imma_mit g 4 I BDSG besteht nicht. nent isr.

4. Lehrerbewertung in Frankreich 
z. Die einzelne Bewertung

Die französischen Gerichte mussren sich 200g mit einem 
'l

ähnlichen Fall befassen. Das französir.h; p;ä;;r;;",,;;;;k_ Der BGH misst die, Zulässigkeit der einzelnen Bewertung an
mich" heißt ,,note2be" und ermöglicht es Schule.n.'ihie datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Zu unterscheiden ist
Lehrer nach sechs Bewertungskriteiien r" ü;;;;;;: il, 

die Erhebung-und Speicherung derbaten von der Übermitt-
Tribunal de Grande Instanc; de porli frCii'""äiri^ 

lung an die Nutzer. Im Rahmen des g 29I BDSG ist zu
Gunsten mehrerer Lehrerverbänd., ai. ;;Ä ;t;"i;""ia.i- ermitteln, ob ein.entgegenstehendes schuizwürdiges Inreresse
sche Betreiber-GmbH des Portals gättrgäätt.r.1 ö;iöj .-{11 !"ry.tr.ten besteht, und dabei zwischen ömmunika-
gah den Betreibern der Seite i;"w.;;'.;;., .l"rr"*"ifilä, tionsfreiheit und Persönlichkeirsrecht abru*agen. Vird
Vtrfügung auf, die Nutzung a.. p.trSnrnü.r.;;;;;;;?;" durch .die. Bewertulg nur die Sozialsphäre betr#fen, über-
einzustellen und das Erschäinen ä.. r"fü.i"rä;;ä wiegt in der Regel die Kommunikationsfreiheit. Wenn aller-
Seite sa.mt dazugehörigem Diskussionrf;ril;;;;irli"aä". dtng: die Bewertungskriterien die Intim- oder privatsphäre
Zusätzlich mussten die Portalbetreiber S.nra."r.rr"ir"i" des Bewerteten beeinträchtigen, indem zum Beispiel wie an-
Höhe von 3000 Euro zuzüglich ein Euro j. Kl*;;;;lrl.;: tangs autwww.spickmich.de evaluiertwird, ob dieser ,,sexy'-
Der Cour d'Appet de Paris Eestatigte die;.'il;;f;;,d;;;;il ist, kann die Abwägung zu Gunsten des Persönlichkeitsrechts
Berufungsgericht im rüfesentlichen5"8. Die G.ti.t; ;;;;j;; austallen. Absolute Grenzen sind auch hier Beleidigung,
Ansicht, dass die Ausübung der Meinungs- 

-;; 
i;iil;- schmähung oder die Verletzung der Menschen.tirdi aL

tionsfreiheit an ihre Grenän rtotl., *.fin il Btü;;;.- insbesondere bei der Nutzung 
-einer 

Freitext-Kommentar-
leffigb -gestört und die Lehrtätigkeii .rr.tr**- *.rä"il funktion überschritten werden können72. $Terden dem Be-
Hinblick auf den Persönlichkeits-"und O",r"r.fr"r) i.rl*i.r- werteten über eine Zitatfunktion falsche Außerungen unter-
ten die Gerichte unter anderem dio f;hüil- ä;;;; 

geschoben' sind diese als falsche Tatsachenbeh"uptung.n
beschränkung auf Schüler der zu f.*.rr.nJ"n ffi;ü??;. nrcht von der -N4einungsfreiheit geschützt. Hinsichtiich äer
die Zweckbestimmung durch die portalbetielb; il-il Ubermittlung der Daten ist zu prüfen, ob ein Informations-
mangelnde Aussagekraft des Bewertungrryrt"-r. 

-- lnteresse an der Kenntnis der Bewertung besteht.

l-em -Beyertungssysri m : u f www.note2be.com lag allerdings eine an_oere funktronswerse zu (irunde als dem deutschen Sachverhalt: Auf der V. RgchtsSchutzSeite des Portals waren die Lehrer samt Be*e.tong ,nittels ihres Na_mens direkt auffindbar, ohne dass eine Kenntnis" a.r' s.r,ri""..* Nach $ 34 BDSG kann der Betroffene grundsätzlich Auskunftvorausgesetzt wurde' In einem so gelagerten Fall hätte der BGt li; über diezu t.in.. p.r* g.rp.i.hertän"i." Ji. o"renziel-

iffi*:fltffiX'i::l'nX,::?m;i:t"*i:i1'"1* il: rä"iäprangerunddenz;.&e;;sp;i;k;üään'g.n
denV/.Ziui lsenateinreievantesAbwägungskriterium'Int. , .s,"nt 'an@);'so.a.uchBallhausen/Roggenkamp,

i:l 
';*'.ry4ä.fä:"i,ä:ä$:::*:m5r'."1',*ltjt3äi[i 

i, 5$oe {lL;bqiii'.},iädi*.r prsos,c.2.0li.eisi:,egt
bestimmung a.. n"r*..-r,!uung gebunden werden6e. solchen Anforde- t, **f;T#0t009' 

2888 (2893); vgl' auch ol unter III 2.
rungen würde die Seite www.spilkmich.de wohl ni.ttt g.nti!.niö. oi. 67 TGI ". :.:. ibob-, No 08/51650, abrufbar unter http://www.forum-mit der Plamform bezweckte ,,ii'valuation" ist ni.hi-ausiageLäftig, da ltjil.^t:":g-'p..i.fi't.vu"iil.-;u.tdd;.Äffiilä;;*lif,löJa'y,er-jeder, der schul- und Lehrernamen kennt, mitbewe;" I;r""-;;? ;; .. nar20080503.pdf.von den portalhetreihern nur der Anschein ,ugg.,i..i *"a, i,., arä ,t fi{r,{,!il.!:,!,:"1,fli*:fi!,r;i?!:,.*.f,r.,.l,fi,kll,Tll;1,:*.,Note das Meinungsbird der schüler wiedergibt' "" 

6, $:{:rmgrrgr i;r#,''y:i::;Äi{r"n'i., te78 retxweä r,inrorma-fv' Rechtfiche Grenzen von Bewertungsportale ?0 l,::ff:"ff[ä,ff':,äl*#;:xi nd peifer/Kamp, zuM zo'e, r8sNach dem urteil des BGHkönnen allgemeinen.g::y::f:l 
I ltf,,r*,,*,1,;;il.r.**.,". Fußn.42),s.271(27et.die Zulässigkeit von personenbezog."Ä r.*.riungsportalen ,; i?i". LG Berlin,MMR 2007, 658 = DuD 2007,784.
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trächtigungen des Persönlichkeitsschutzes hinzunehmen
sind. Dabei ist die ldee, die hinter dem Konzept der Bewer-
tungsplattformen steht, durchaus iegitim: Die (in Form,von
Zeugnissen oder Scheinen) Bewerteten drehen den Spieß um
und bewerten ihre Ausbilder. Es darf allerdings nicht verges-
sen werden, dass diese ,,Noten" von jedem, der eine E-Mail-
Adresse hat, vergeben werden können und dann für die
gesamte Internet-Community sichtbar sind. 

'Wichtig 
sind da-

her Zugangsmechanismen, die Nutzer ohne berechtigtes In-
formationsinteresse vom Abrufen der Bewertungen abhalten.
Ferner sollten die Plattformbetreiber die Profile nicht per
Namenseingabe auf der Seite und über Suchrnaschinen auf-
findbar machen. Bei missbräuchlichen Bewertungen und Ein-
trägen müssen Fehlermeldungen oder andere Mechanismen
sicherstellen, dass der entsprechende Beitrag gelöscht wird.
Dass sich trotz dieser Maßnahmen einzelne Bewertete ange-
prangert fühlen, wird sich bis zur Grenze der Beleidigung
oder Schmähung nicht vermeiden lassen, um den Schutz der
ftir die freiheitlich-demokratische Grundordriung schlechthin
konstituierenden Meinunssfreiheit im Internet zu garantie-

NJW e/2010 571

Im Falle einer rechtswidrigen Bewertung hat der Betroffene
cinen Löschungsanspruch nach $ 35 ll2 Nr. 1 BDSG. Fer-
ner steht ihm ein Unterlassungsanspruch gem. $$ 823 II,
1004 BGB analog i.V. mit $ 4I BDSG zu. Subsidiär kommt
ein Anspruch aus $$ 823 I, 1004 BGB analog i.V. mit
Art. 1 I, 2 I GG wegen Verletzung des allgemeinen Persön-
lichkeitsrechts in Betracht. Allerdings ist wegen der Anony-
mität der Bewertungen ein Vorgehen gegen den Täter in den
meisten Fällen nicht möglich. Der Betroffene kann sich nur
an den Plattformbetreiber halten. Die Störerhaftung trifft die
Betreiber nach g 7II2 TMG auch, wenn sie auf Grund der
Haftungsprivilegierung des g 10 TMG nicht verantwortlich
rvären, aber zumutbare Kontrollmöglichkeiten bestandenT3.

Vl. Fazit

Mit der Entscheidung des BGH zum Lehrerbewertungspor-
tal,,spickmich" liegt erstmals höchstrichterliche Rechtspre-
chung zu personenbezogenen Bewertungsplattformen vor.
Das Urteil kann dabei zwar erste Linien für deren rechtliche
Beurteilung vorgeben, die Abwägung zwischen Persönlich-
keitsrecht und Kommunikationsfreiheit wird jedoch stets
von der Plattformausgestaltung im Einzelfall abhängen.

Der BGH hat in seinem Urteil deutlich gemacht, dass die
Meinungsfreiheit ein so hohes Gut ist, dass gewisse Beein-

73 BGH, NJ\r 2009, 2888 (288e); BGHZ 1s8,236 (246ff.)  = NNfl
2004,3102; Sieber/Höfinger, in: Hoeren/Sieber (o. Fußn. 14), Teil 1 8'1
Rdnr. 50.

ren. t

Rechtsanwälte Professor Dr. Alexander Riesenkampff und Boris Schuba, Frankfurt a. M.*

Wie sicher sind die Auszahlungen des Schneeballsystems
an seine Anleger?

Die schlimmste Plage der modernen Finanzbranche ist der
Betrug mit Kapitalanlagen, insbesondere in Form des so
genannten Schneeballsystems, Beispiellos ist dabei das ,,Le-
benswerk" des ehemaligen NASDAQ-Chefs Bernard Madoff:
Seine jahrzehntelange Tätigkeit resultierte in 3 Millionen
Betroffenen und circa 65 Milliarden US-Dollar Schulden. 5i-
chergestellt konnten bisher dagegen nur Werte in Höhe von
1,2 Milliarden US-Dollar (Frank/Efrati, ,,Evil ' Madoff Gets
150 Years in Epic Fraud, WSJ vom 30.6. 2009; Mai/Dörner/
Bräuer/Ruch, Urteil gegen Milliardenbetrüger. Madoff be-
kommt 150 Jahre. FTD.de vom 29. 6. 2009), Der schillerndste
Fall des Schneeballsystembetrugs in Deutschland ist der Fall
Phoenix. Juristisch bringt dieser Fall die Frage zu Tage, ob
und inwieweit die Anleger die von dem Schneeballsystem
erhaltenen Zahlungen zur Masse zurückzahlen müssen.

L Einleitung

Das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Phoenix Ka-
pitaldienst GmbH - Gesellschaft für die Durchführung und
Vermittlung von Vermögensanlagen (Phoenix) ist am 1. 7.
2005 eröffnet worden. Das Geschäftsmodell Phoenix lässt
sich kurz folgendermaßen darstellen: Die Kundengelder wur-
den in das so genannte Phoenix Managed Account (PMA)
eingezahlt. Entgegen den Bestimmungen des $ 34 a I 1
WpHG unterhielt Phoenix keine separaten Konten für die
Gelder einzelner der über 30 000 Anlegerl, sondern ver-
wahrte die eingezahlten Beträge auf einem so genannten
,,Omnibuskonto". Von den insgesamt eingezahlten
600,7 Millionen Euro verwendete Phoenix 200,3 Millionen
Euro für Provisionszahlungen für den Vertrieb des PMA.
Weifere Aufwendungen von 54,5 Millionen Euro entstanden
durch die marginale Handelstätigkeit. Außerdem fielen er-
hebliche Kosten durch den laufenden Geschäftsbetrieb an.

Der Schaden während des gesamten Zeitraums dcs Bestehens
des Geschäftsmodells,,Phoenix" (1992-2005) beläuft sich
laut Feststellungen des LG Frankfurt a. M. auf 327,742 Mil-
lionen Euro.

Bei diesen Berechnungen bleibt jedoch eine besondere Art
von Zahlungen unberücksichtigt, die an (manche) Anleger
von Phoenix geflossen waren: so genannte Gewinnauszah-
lungen. Naturgemäß zahhe Phoemr keine tatsächlich erwirt-
schafteten Gewinne, sondern Scheingewinne aus. Die Aus-
zahlung von Scheingewinnen führt in der Insolvenz des aus-
zahlenden Finanzbetrügers zu Interessenkollisionen zwischen
einerseits den Gläubigern - den Empfängern der Scheinge-
winnauszahlungen - und andererseits dem Insolvenzverwal-
ter samt den übrigen Gläubigern, die sich keine Scheinge-
winne haben zurückzahlen lassen.

Diese Auszahlungen stehen nun im Mittelpunkt der hier zu
besprechenden Entscheidung des BCHZ.In diescr Entschei-
dung gibt er seine bisherige Rechtsprechung3 auf.

In seiner grundlegenden Fntscheidung vom 29.1'1'. 19904 hatte der
BGH noch die folgende Position vertreten: Den Ansprüchen des Kon-

Der Autor Riesenkampff ist Partner der Kanzlei Schube Riesen-
kampff in Frankfurt a. M., der Antor Schuba ist l{echtsanwalt in der

rcaniläi Schadbacä Rechtsanwälte in Frankfurt a. M. * Zugleich Be-

sprechung von BCH, Urt .  v .  11.  12.2008 -  IX ZR 19.5/07'  NJ\ f

200e,363 = NZI 2009, 103 = ZIP 2009, 186.
Die hier und nachfolgend zum Ausmaß der Tätigkeit von.Phoenix an-

seführten Zahlen stammen aus dem l]rteil des l,G frankfurt a.M.v.

1t. t . z0oe - 5i26 KLs 7.570 Is 210 600/05 \\/1.
NJ.!ü 2009, 363 = NZI 2009, 103 = ZIP 2009,186, als ,,Phoenix-Ur-
teil" bezeichnet.
BGHZ 11.3,98 = NJ\ü 1991,, 560.
BGHZ 11,3,98 = NJIT 1991, 560; zustimmend OLG Ftankfurt a. M.'
ZIP 2007,2426 = BeckRS 2007, 65008; OLG Jena,ZIP 2008' 1887;
LG lkiden. Urt. v. 17. 10.2007 -25 52107.
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